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LEGAL UPDATE IMMOBILIENWIRTSCHAFTSRECHT 

Köln, 01.06.2026 

BGH schafft Rechtssicherheit im WEG-Recht: 

Technikräume sind sondereigentumsfähig  

Dr. Laura MacLean, LL.M. 

Der BGH hat seine Rechtsprechung geändert 

und entschieden, dass Räume in denen ge-

meinschaftliche Anlagen (Heizung, Zähler, 

Stromkästen etc.) untergebracht sind, im Rah-

men von Teilungserklärungen zum Gegenstand 

des Sondereigentums gemacht werden können. 

Nur weil in den Räumen gemeinschaftliche An-

lagen stehen, stehen die Räume nicht zwingend 

im Gemeinschaftseigentum (BGH, Urteil vom 

20.02.2026, Az. V ZR 34/25). 

Sachverhalt 

In einem Zweifamilienhaus gehörten laut der im 

Jahr 2013 abgeschlossenen Teilungserklärung 

drei Kellerräume – bezeichnet als „Treppen-

haus", „Flur" und „Technikraum" – zum Son-

dereigentum von Herrn W., der Eigentümer der 

Wohneinheit Nr. 1 war. Im Technikraum befand 

sich ursprünglich eine gemeinsame Ölheizung, 

die im Jahr 2017 durch zwei separate Gasther-

men ersetzt wurde. Zudem befanden sich im 

Technikraum die Absperrhähne, die Gas- und 

Wasserzähler beider Wohnungen, eine Toilette, 

ein Waschbecken sowie Metallregale, die Herr 

W. zur Lagerung von Elektrogeräten nutzte. Im 

Treppenhaus war der Hauptstromkasten mit 

den Stromzählern für das gesamte Gebäude un-

tergebracht. Der Zugang zu den drei Kellerräu-

men war lediglich über die Wohneinheit Nr. 1 

von Herrn W. möglich. Für die Eigentümer der 

Wohneinheit Nr. 2 bestand jedoch an der 

Wohneinheit Nr. 1 eine auf die Mitbenutzung 

von Flur und Technikraum zwecks Zählerable-

sung beschränkte Grunddienstbarkeit. 

Die Eigentümer der Wohneinheit Nr. 2 verklag-

ten die Wohnungseigentümergemeinschaft zu-

nächst auf vollständigen Mitbesitz an allen drei 

im Sondereigentum von Herrn W. stehenden 

Räumen. Das Landgericht gab ihnen im zweiten 

Rechtszug recht und urteilte, dass die Räume 

zwingend im Gemeinschaftseigentum stünden. 

Die beklagte Wohnungseigentümergemein-

schaft legte daraufhin Revision zum BGH ein, 

der das Urteil des Landgerichts aufhob. 

Entscheidung des BGH 

Der BGH entschied, dass Räume, in denen ge-

meinschaftliche Anlagen stehen, durchaus son-

dereigentumsfähig sind. Ein Recht auf Mitbesitz 

an den Räumen stehe den Eigentümern der 

Wohneinheit Nr. 2 nicht zu.  

Alte Rechtsprechung: Die sog. 

“Infektionstheorie” 

Der BGH änderte damit seine alte 

Rechtsprechung von 1979 und 1991, auf die er 



 

2 

noch in einem Beschluss aus 2024 verwiesen 

hatte. Der BGH vertrat damals noch die Ansicht, 

dass nicht nur die Anlage selbst (z.B. die Hei-

zung) Gemeinschaftseigentum sei, sondern 

auch der sie umgebende Raum (z.B. der Hei-

zungskeller), sozusagen „infiziert" durch die da-

rin befindliche Gemeinschaftsanlage.  

Neue Rechtsprechung: Sonder-

eigentumsfähigkeit von Technikräumen 

An den alten Entscheidungen hält der BGH 

nunmehr ausdrücklich nicht mehr fest. 

Lehrbuchartig begründet der BGH seine neue 

Rechtsprechung mit dem Wortlaut, dem Sinn 

und dem Zweck von § 5 Abs. 2 

Wohnungseigentumsgesetz (“WEG”) sowie den 

Gesetzesmaterialien.  

Wortlaut von § 5 Abs. 2 WEG 

Nach § 5 Abs. 2 WEG sind „Anlagen und Ein-

richtungen, die dem gemeinschaftlichen Ge-

brauch der Wohnungseigentümer dienen, […] 

nicht Gegenstand des Sondereigentums, selbst 

wenn sie sich im Bereich der im Sondereigen-

tum stehenden Räume oder Teile des Grund-

stücks befinden“. Der Wortlaut ist seit Einfüh-

rung des WEG unverändert geblieben. Nach 

dem BGH trenne die Vorschrift ausdrücklich 

zwischen dem Raumeigentum und dem Eigen-

tum an den gemeindienlichen Anlagen und Ein-

richtungen. Dem Wortlaut lasse sich nicht ent-

nehmen, dass der beherbergende Raum allein 

aufgrund der Belegenheit der gemeindienlichen 

Anlage seine Sondereigentumsfähigkeit verlie-

ren solle. 

Gesetzesmaterialien  

Auch die Gesetzesmaterialien enthielten keine 

Ausführungen zum dinglichen Schicksal des die 

gemeindienliche Anlage umgebenden Raumes, 

so der BGH. Zwar habe der Gesetzgeber 

einzelne Räume, wie z.B. ein Treppenhaus, als 

nicht sondereigentumsfähig angesehen. 

Hintergrund sei jedoch, dass die Wohnungen 

der einzelnen Eigentümer vom 

gemeinschaftlichen Eigentum, d.h. vom 

Treppenhaus aus, frei zugänglich sein sollten. 

Diese Begründung aus den 

Gesetzesmaterialien beziehe sich jedoch nicht 

auf gemeindienliche Anlagen.  

Sinn und Zweck  

Auch aus dem Sinn und Zweck von § 5 Abs. 2 

WEG ergebe sich nichts anderes. Sinn und 

Zweck des § 5 Abs. 2 WEG sei lediglich, dass 

ein einzelner Wohnungseigentümer nicht 

selbstständig und eigenmächtig über die für den 

Gemeingebrauch benötigten Anlagen und 

Einrichtungen verfügen könne. Einer weiterge-

henden Zuordnung auch des umgebenden 

Raums zum Gemeinschaftseigentum bedürfe 

es zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht. 

Die anderen Eigentümer seien zudem über § 14 

Abs. 1 Nr. 2 WEG geschützt. Danach muss 

jeder Wohnungseigentümer das Betreten 

seines Sondereigentums dulden, soweit ihm 

über das bei einem geordneten 

Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus 

kein Nachteil erwächst. Der Zutritt des 

Sondereigentums für z.B. Reparaturen, 

Wartungen, Zählerablesungen etc. muss mithin 

gewährt werden.  

Fazit 

Nach jahrzehntelanger Rechtsunsicherheit hat 

der BGH nun endlich Klarheit für die Gestaltung 

von Teilungserklärungen geschaffen. Ein 

Heizungsraum kann im Sondereigentum 

stehen. Der Sondereigentümer kann jedoch 

nicht verhindern, dass der Heizungskeller durch 

andere Bewohner, z.B. zur Zählerablesung, 

betreten wird. Trotzdem ist es aus Sicht der 

anderen Eigentümer weiterhin empfehlenswert, 

die Mitbenutzung des Raums vorsorglich 
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dinglich durch eine Grunddienstbarkeit  sichern 

zu lassen. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen je-

derzeit zur Verfügung – wir unterstützen und be-

raten Sie gern! 
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